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Constitutional Moments standen im Fokus
des zweitägigen internationalen und interdis-
ziplinären Symposions. Die dreizehn Refe-
renten und rund 50 Gäste aus Wissenschaft,
Politik und Praxis reisten aus Griechenland,
Luxemburg, Österreich, Polen und Deutsch-
land an. Im Rahmen des Symposions fand
die Verleihung des Dimitris Tsatsos-Preises
2018 statt. Der Preis wird vom DTIEV und
dem Centre for European Constitutional Law
(CECL), Athen, für „herausragende Leistun-
gen auf dem Gebiet der Europäischen Verfas-
sungswissenschaften“ verliehen. Diesjähriger
Preisträger war WOLFGANG REINHARD
(Freiburg), bis zu seiner Emeritierung 2002
Ordinarius für Neuere Geschichte in Frei-
burg und assoziierter Fellow des Max-Weber-
Kollegs für kultur- und sozialwissenschaftli-
che Studien der Universität Erfurt.

Das Symposion „Constitutional Moments“
folgte dem Verständnis der Verfassung als
kulturell geformter Integrations- und Legi-
timationsordnung des politisch-sozialen Ge-
meinwesens. Als Ausgangspunkt diente die
mit Blick auf die amerikanische Verfas-
sungsgeschichte entstandene und dem Ver-
fassungsrechtler Bruce Ackerman zugeschrie-
bene Theorie des Constitutional Moment. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Fra-
ge, ob und inwieweit Ackermans Ansatz auf
historische und aktuelle Entwicklungen im
gesamteuropäischen Kontext beziehungswei-
se bezogen auf einzelne europäische Länder
angewandt werden kann. Dabei ging es nicht
nur um ‚echte‘ Constitutional Moments im
Sinne eines fundamentalen Wandels politi-
scher und gesellschaftlicher Ordnung, son-

dern auch um Ereignisse, die vor dem Hin-
tergrund der Theorie als Fehlschlag oder Täu-
schung zu charakterisieren sind.

ANDREAS HARATSCH (Hagen), seit Ende
2017 Direktor des Dimitris-Tsatsos-Instituts
für Europäische Verfassungswissenschaften
der FernUniversität in Hagen, dankte in sei-
ner Begrüßung seinem Vorgänger und jetzi-
gen Ehrendirektor PETER BRANDT (Hagen)
für sein langjähriges Wirken. Haratsch führ-
te sodann in das Thema der Veranstaltung
ein, bevor CHRISTIAN TOMUSCHAT (Ber-
lin) mit seinem Impulsvortrag das Symposion
eröffnete. Tomuschat stellte zunächst die ge-
schichtlichen Zusammenhänge dar, bevor er
feststellte, dass das Modell ‚Verfassungsstaat‘
sich nicht unbesehen auf die internationale
Ebene übertragen lasse. Es sei auf die Hete-
rogenität der Machtverhältnisse Rücksicht zu
nehmen, nicht zuletzt um zu verhindern, dass
der die Organisation tragende Grundkonsens
sich auflöse. Tomuschat schloss seinen Rede-
beitrag mit der Feststellung, das Staatensys-
tem brauche zur Ergänzung seines Potenzi-
als die gegenwartsbezogenen Einsichten und
Erfahrungen des politischen Verantwortungs-
trägers. Dadurch könne auf unvorhergesehe-
ne Situationen zielgerichtet reagiert werden.

Der erste von vier Themenkreisen laute-
te „Constitutional Moments als Verfassungs-
wandel“ und wurde zunächst von EWALD
GROTHE (Gummersbach / Hagen) mode-
riert. Er beschied dem Referenten WOLF-
GANG BURGDORF (München / Jena) ‚Pro-
fi für das Jahr 1806‘ zu sein. Burgdorf schlug
in seinem Vortrag einen zeitlichen Bogen
von der Wahlkapitulation Karls V. 1519 bis
zur Niederlegung der Kaiserkrone des Hei-
ligen Römischen Reiches im Jahre 1806. Erst
der Untergang der Reichsverfassung habe die
deutschen Staaten gezwungen, eigenständig
konstitutionelle Strukturen und Institutionen
auszubilden. Damit sei das Jahr 1806 zum
Constitutional Moment der deutschen Ge-
schichte des 19. Jahrhunderts geworden.

FABIAN RAUSCH (Bonn) nutzte sodann
die Theorie des Constitutional Moments als
‚heuristisches Werkzeug‘ und warf einen
Blick auf die Restaurationsepoche Frank-
reichs. Sein Fazit: Die 1814 oktroyierte Ver-
fassung (Charte constitutionnelle) habe auf
Grund ihrer Offenheit das Potenzial sowohl
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für konstitutionelle als auch antikonstitutio-
nelle Impulse bereitgestellt, von dem im Zeit-
raum bis zur Julirevolution 1830 in beiden
Richtungen reger Gebrauch gemacht wurde.

Im Anschluss übernahm ARTHUR SCHLE-
GELMILCH (Hagen) die Moderation der
nächsten beiden Vorträge von GUNTOLF
HERZBERG (Berlin) und EWALD GROTHE
(Gummersbach / Hagen). Guntolf Herz-
berg arbeitete als exceptionelle Begebenheiten
im europäischen Kommunismus der Nach-
kriegsepoche vor allem Chruschtschows Ge-
heimrede vom 25.2.1956 (die „mutigste Rede
des 20. Jahrhunderts“) sowie Gorbatschows
Perestroika mit ‚vitalen Folgen für den mittel-
und osteuropäischen Kommunismus‘ heraus.
Bruce Ackermans Verknüpfung von consti-
tutional politics und constitutional law sei
für die kommunistische Verfassungsgeschich-
te allerdings nicht evident. Ewald Grothe leg-
te in seiner Präsentation den Schwerpunkt auf
die Partei der Freien Demokraten (FDP). Für
den ‚Machtwechsel‘ von 1969 könnten viele
Kriterien eines Constitutional Moments nach
Bruce Ackermans als erfüllt gelten. Am Wahl-
tag 1969 sei dies allerdings noch nicht ab-
sehbar gewesen, zumal die Mehrheitsverhält-
nisse äußerst knapp waren. Mit dem sozial-
liberalen ‚Duo Brandt/Scheel‘ sei dann jedoch
eine „Änderung der Verfassungswirklichkeit
der Bundesrepublik“ eingetreten, deren Wir-
kungskraft bis heute zu beobachten sei.

Die nächste Vortragsrunde wurde von PE-
TER BRANDT (Hagen) geleitet. Er stellte
den ‚Zeitzeugen und Zeithistoriker‘ HANS-
JÜRGEN MISSELWITZ (Berlin) vor. Missel-
witz gestaltete seinen Vortrag bewusst aus
der Perspektive eines ‚Akteurs von Geschich-
te‘ zur Umbruchzeit 1989/90, wobei er ne-
ben der Wahrnehmung aus der Sicht eines
am Aufbau der Sozialdemokratie unmittelbar
beteiligten Ostdeutschen auch gesamtdeut-
sche und europäische Perspektiven einbe-
zog – soweit er als Parlamentarischer Staats-
sekretär im Außenministerium und Leiter
der DDR-Delegation bei den Zwei-plus-Vier-
Verhandlungen Einblick hatte. DIAN SCHE-
FOLD (Bremen) schaute in seinem Beitrag, wo
für Deutschland der Constitutional Moment
liegen könnte und warum beziehungsweise
wie am Tag der deutschen Einheit, dem 3.
Oktober 1990, der Constitutional Moment auf

die Beitrittsfrage reduziert wurde. Dabei ging
er auch auf die Frage nach verfassungsge-
schichtlichen Vorläufern ein und thematisier-
te den Umgang mit Constitutional Moments
im deutschen Verfassungsdenken.

Der zweite Themenkreis „Constitutional
Moment oder Camouflage?“ begann am
Nachmittag des ersten Tages. Moderator Pe-
ter Brandt stellte die beiden Referenten WER-
NER DAUM (Karlsruhe) und STEFFEN BRU-
ENDEL (Frankfurt am Main) vor. Werner
Daum beleuchtete in seinem Vortrag Ur-
sprung, Funktionsweise und Wandel des
Trasformismo im liberalen Italien sowie seine
historische Bewertung, auch und besonders
in verfassungsgeschichtlicher ‚longue durée‘.
In seinem Ausblick verzeichnete er einen ‚ne-
gativen Constitutional Moment ‘ an einem ak-
tuellen Beispiel, der Phase von 2013-2018,
während der 348 Trasformisti (von rund 1.000
Abgeordneten) die Fraktion gewechselt hät-
ten, zum Teil sogar mehrfach. Insofern könne
von einer nachhaltigen Wirkung des Trasfor-
miso bis in die Gegenwart gesprochen wer-
den – einschließlich der damit verbundenen
negativen Auswirkungen auf die politische
Kultur des Landes. Steffen Bruendel analy-
sierte daraufhin das ‚Augusterlebnis 1914‘ an-
hand von Kriterien, die Pierre Bordieu für his-
torische Ereignisse wie auch für gesellschaft-
liche Krisen entwickelt hat und legte dar, dass
sich mit den ‚Ideen von 1914‘ verfassungspo-
litische Neuordnungsvorstellungen verban-
den, die sowohl als kritischer Moment nach
Bordieu als auch als konstitutioneller Moment
im Sinne von Bruce Ackerman gedeutet wer-
den könnten.

Die Moderation des letzten Vortrags am
Nachmittag des ersten Tages und der sich an-
schließenden Diskussion im zweiten Themen-
kreis übernahm JÖRG ENNUSCHAT (Bo-
chum / Hagen). Er stellte auch den nächsten
Referenten vor, ARTHUR SCHLEGELMILCH
(Hagen). Schlegelmilch referierte zur ‚Verfas-
sungskampagne der DDR 1968‘, die mit der
per Volksabstimmung ratifizierten ‚Ulbricht-
Verfassung‘ von 1968 den Schlusspunkt eines
umfassenden Transformationsprozesses bil-
dete und als Schlussstein des sozialistischen
Neuaufbaus der DDR darstellte. In Verbin-
dung mit dem Topos einer ‚sozialistischen
Menschengemeinschaft‘ sollte ein Gegenmo-
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dell zum ‚Prager Frühling‘ geschaffen und ei-
ne Art ‚Konsensdiktatur‘ hergestellt werden.

Der Dritte Themenkreis „Constitutional
Moment oder Fehlversuch?“ wurde von VIK-
TORIA KAINA (Hagen) moderiert. Sie stell-
te die nächsten beiden Referenten ZDZISłAW
KĘDZIA und HANNA SUCHOCKA (beide
Posen) vor, die ihre Vorträge in englischer
Sprache hielten. Kędzia war der Auffassung,
der 1989 von der gesamten Bevölkerung ge-
tragene friedliche Umbau Polens in einen de-
mokratischen Rechtsstaat sei ein Constitu-
tional Moment im Sinne von Bruce Acker-
man gewesen. Bei der Ausarbeitung der ‚Klei-
nen Verfassung‘ (1992) und der Verfassung
von 1997 habe ein ‚constitutional momen-
tum‘ nachgewirkt. Die jetzige Verfassungskri-
se Polens könne nur durch Achtung der be-
stehenden Verfassung überwunden werden.
Jüngste Bestrebungen zum Umbau des pol-
nischen Staates durch Maßnahmen des Ge-
setzgebers und der Exekutive verletzten nach
Meinung vieler juristischer Autoritäten die
Verfassungsgrundsätze der Gewaltenteilung
sowie die Unabhängigkeit der Gerichte. De-
ren Bindung an den Verfassungstext schließe
es aus, dass solche Entwicklungen nachträg-
lich durch ein Wählervotum legitimiert wür-
den und damit die Qualität eines Constitutio-
nal Moment erhielten.

Für Hanna Suchocka waren die unter-
schiedlichen Reformprozesse der osteuropäi-
schen Staaten 1990-1997 Constitutional Mo-
ments. Abweichend von Ackermans Idealty-
pus musste die Verfassung aber in allen Fällen
ausdrücklich geändert werden, mangels nicht
existenter oder nicht ausreichend befugter
Verfassungsgerichte. Staaten mit weniger ent-
wickelten demokratischen Strukturen konn-
ten sich schneller eine neue Verfassung geben.
Die Begleitung der Verfassungsänderungen
durch die Venedig-Kommission wurde nicht
als Einmischung in staatliche Souveränität
verstanden. Priorität sei die Wahrung der in
den post-kommunistischen Staaten unzurei-
chend verankerten rechtsstaatlichen Grund-
sätze gegenüber Korruption und politischer
Instrumentalisierung gewesen. Dadurch be-
wirkte Änderungen der Verfassungswirklich-
keit dürfe man aber nicht mit einem Constitu-
tional Moment verwechseln.

Der zweite Tag stand zunächst ganz im

Zeichen der Verleihung des Dimitris Tsatsos-
Preises. Der Prorektor der FernUniversität,
SEBASTIAN KUBIS (Hagen), begrüßte die
Gäste aus dem In- und Ausland. Kubis zeigte
sich erfreut, dass das Dimitris-Tsatsos-Institut
gemeinsam mit dem CECL im zweijährli-
chen Rhythmus abwechselnd in Hagen und
in Athen den Preis vergibt. Damit die ‚eu-
ropäische Idee‘ trage, sei man auf kritische
Geister wie den Preisträger angewiesen. Viel-
falt und Offenheit, Diversität und Internatio-
nalisierung, dafür stehe die FernUniversität.
Andreas Haratsch würdigte in seiner Begrü-
ßung das wissenschaftliche und praktische
Wirken des Preisträgers Wolfgang Reinhard
für die Einigung Europas und die Doppel-
begabung des Namensgebers des Preises, Di-
mitris Tsatsos, als Wissenschaftler und Poli-
tiker. SPYROS TSANTINIS (Athen) begrüßte
die Gäste im Namen des CECL und äußerte
sich zur Wahrnehmung des Werkes von Wolf-
gang Reinhard in Griechenland. Die Lauda-
tio hielt CHRISTOPH MARX (Essen), ehema-
liger Schüler Reinhards. Reinhard habe auf
vielen Gebieten bahnbrechend gearbeitet, so
der Laudator und stellte einige zentrale Wer-
ke des Geehrten vor, der nach wie vor wis-
senschaftlich produktiv und ‚weiterhin für
Überraschungen gut‘ sei. Im Anschluss an die
Preisübergabe durch Andreas Haratsch und
Spyros Tsantinis sprach der Preisträger Wolf-
gang Reinhard. Er schlug den Bogen von der
Kolonialgeschichte im 14. Jahrhundert bis zur
Gegenwart und thematisierte die Erfahrun-
gen verschiedener Erdteile, auf denen sich Eu-
ropäer betätigt hatten. Eine eindeutige Ant-
wort auf die im Vortragstitel gestellte Fra-
ge „Wieviel Zukunft hat Europas Vergangen-
heit?“ musste er letztlich offenlassen. Aber ge-
rade deshalb, so Reinhard, könne und wol-
le er den unbedingten politischen Willen zum
europäischen Bundesstaat aufbringen.

Andreas Haratsch stellte sodann die nächs-
ten beiden Referenten vor. In seinem Vor-
trag erläuterte PETER SCHIFFAUER (Hagen),
warum der europäische Verfassungsvertrag
aus dem Jahr 2004 keinen Constitutional Mo-
ment im Sinne von Bruce Ackermans Be-
griffsdefinition darstelle. Schiffauer verwen-
dete den Begriff als ‚politische Metapher‘ und
arbeitete in seinem Vortrag die Umstände her-
aus, die den Vertrag prägen würden – posi-
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tiv wie negativ. Von der Idee einer europäi-
schen Verfassung über den Konventsentwurf
und die Regierungskonferenz bis hin zu den
beiden ‚schmerzlichen Opfern‘ des Vertrags
von Lissabon prüfte Schiffauer zehn Aspekte
und machte deutlich, „wie der Vertrag sowohl
Frucht eines einmaligen kreativen Ereignisses
als auch Ergebnis eines kontinuierlichen ge-
schichtlichen Prozesses mit langem Atem ist“.
Als Metapher, so Schiffauer in seiner Bewer-
tung, seien Verfassungskonvent und -vertrag
ein konstitutionelles Ereignis.

Mit dem vierten Themenkreis „Constitu-
tional Moments im Völkerrecht“ wurde das
Symposion fortgesetzt. MARKUS KOTZUR
(Hamburg) ging in drei Schritten vor und
betrachtete zunächst den Begriff Constitutio-
nal Moment, wie er im Völkerrecht ‚sinnvol-
lerweise‘ verwendet werden könne, bevor er
sich der Idee des Constitutional Moments im
Völkerrecht widmete, um sodann zu schauen,
welche konstitutionellen Momente sich dort
derzeit vielleicht finden ließen. Kotzur schloss
seinen Vortrag mit der These, dass gerade in
einer Zeit, in der man den Eindruck haben
könne, dass die internationale Ordnung ins
Wanken gerate, die Idee der Constitutional
Moments immer noch ihren ‚Moment‘ habe.

Jeweils im Anschluss an zwei Vorträge ei-
nes Themenkreises bestand Gelegenheit, das
Gehörte zu vertiefen und zu diskutieren, wo-
von die Gäste lebhaft und engagiert Gebrauch
machten. Das zweitägige Symposion wurde
als Videostream aufgezeichnet und ist online
abrufbar1.

Konferenzübersicht:

Andreas Haratsch (Hagen): Begrüßung und
Einführung

Christian Tomuschat (Berlin): Die Konstitutio-
nalisierung des Völkerrechts durch die Ver-
einten Nationen

Erster Themenkreis: „Constitutional Mo-
ments“ als Verfassungswandel
Moderation: Ewald Grothe (Gummersbach /
Hagen)

Wolfgang Burgdorf (München / Jena): „Con-
stitutional Moments“ im Alten Reich – Das
Ende des Alten Reiches als „Constitutional
Moment“?

Fabian Rausch (Bonn): Der konstitutionelle
Moment als Ende der Revolution? Zur Verfas-
sungskultur Frankreichs 1814-1830

Diskussion
Moderation: Arthur Schlegelmilch (Hagen)

Guntolf Herzberg (Berlin): Entstalinisierung
als Verfassungswandel?

Ewald Grothe (Gummersbach / Hagen): Der
„Machtwechsel“ von 1969 als demokratisch-
liberaler Wendepunkt?

Diskussion
Moderation: Peter Brandt (Hagen)

Hans-Jürgen Misselwitz (Berlin): Der Um-
bruch in der DDR 1989/90 als verfassungs-
rechtliches und verfassungspolitisches Ereig-
nis

Dian Schefold (Bremen): Tag der deutschen
Einheit, Reichsgründung, Verfassungstag

Diskussion

Zweiter Themenkreis: „Constitutional Mo-
ment“ oder Camouflage?

Werner Daum (Karlsruhe): ‚Trasformismo‘ im
Wandel – ein Surrogat für die Parlamentari-
sierung im liberalen Italien (1861-1915)?

Steffen Bruendel (Frankfurt am Main): Das
„Augusterlebnis“ 1914 – ein „Constitutional
Moment“?

Arthur Schlegelmilch (Hagen): Die Verfas-
sungskampagne der DDR 1968

Diskussion
Moderation: Jörg Ennuschat (Bochum / Ha-
gen)

Dritter Themenkreis: „Constitutional Mo-
ment“ oder Fehlversuch?
Moderation: Viktoria Kaina (Hagen)

Zdzisław Kędzia (Poznań / Posen): Polens
Verfassungswandel: die Herausforderung der
Dritten Republik

Hanna Suchocka (Poznań / Posen): The Ve-
nice Commission and the Preparation of Con-
stitutions of the Countries in Central and East-
ern Europe – Lessons Learned

1 http://www.fernuni-hagen.de/videostreaming/rewi
/dtiev/20180413.shtml (19.09.2018)
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Diskussion

Verleihung des Dimitris Tsatsos-Preises 2018
an Wolfgang Reinhard (Freiburg)

Sebastian Kubis (Hagen) / Andreas Haratsch
(Hagen) / Spyros Tsantinis (Athen): Begrü-
ßung

Christoph Marx (Essen): Laudatio

Wolfgang Reinhard (Freiburg): Wieviel Zu-
kunft hat Europas Vergangenheit? Die Expan-
sivität Europas und ihre Folgen

Peter Schiffauer (Hagen): Der europäische
Verfassungsvertrag 2004

Vierter Themenkreis: „Constitutional Mo-
ments“ im Völkerrecht
Moderation: Andreas Haratsch (Hagen)

Markus Kotzur (Hamburg): „Constitutional
Moments“ in globaler Perspektive – eine völ-
kerrechtliche Spurensuche

Diskussion

Tagungsbericht Constitutional Moments.
13.04.2018–14.04.2018, Hagen, in: H-Soz-Kult
29.09.2018.
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